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AA Kassenzeichen
Neues Kassenzeichen ab 01.01.2007:
Aufbau des Kassenzeichens am Beispiel 100815-399-1
100815 – „Adressnummer“

399 – Abgabeart Hundesteuer
1 – „Objektnummer“ (siehe auch C)

BB Bankverbindungen der Stadtkasse Limburg

CC Objekt
- Objekt-Nr.: Bestandteil des Kassenzeichen (siehe auch Anmerkung zu A)
- Bezeichnung / Wurfdatum /   
Rasse / Farbe / Geschlecht: Derzeit noch nicht erfasst

-Hundemarke: „Steuermarken“-Nummer
-Altes (bisheriges)  Kassenzeichen / Steuerkontonummer

DD Festsetzungen
-Jahr / Zeitraum = Berechnungszeitraum (…von / bis…)
-Beschreibung (der Abgabenart) / Tarife (jährlich) Erster Hund 54,- €

Zweiter Hund 120,- €
Dritter Hund 180,- €
weitere Hunde 180,- €

Erster gefährlicher 
Hund und jeder 
weitere 600,- €

-neue Jahressteuer / alte Jahressteuer     = Berechnungsteil des Bescheides
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Fälligkeitstermine
Fälligkeitstermine im laufenden und dem kommenden Jahr. Fälligkeitstermine für die Hundesteuer ist
i.d.R. der 01.07. eines Jahres, da es sich um eine „Jahressteuer“ handelt.
Abweichende Fälligkeiten können bei der An- oder Abmeldung von Hunden in Frage kommen.

Für weitere Einzelfragen zu den  Festsetzungen
Im Steuerbescheid steht Ihnen die Steuerabteilung unter der auf dem Steuerbescheid aufgeführten
Telefonummern bzw. der Fax-Nr. und der E-Mail-Anschrift zur Verfügung.

Bei Fragen zum  Erhebungsverfahren (Verbuchung von Zahlungseingängen, Stand des Abgabenkontos,
Mahn- und Beitreibungsverfahren) wenden Sie sich bitte an die Stadtkasse Limburg:

Tel.: 06431 / 203 – 335
203 – 439          oder

Telefax: 06431 / 203 – 296          oder
E-Mail: info@stadt.limburg.de

Erläuterungen zum Musterbescheid auf Seite 1


